
Anlage 3 zum RdErl. vom 31.5.1991

Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf, den

Niederschrift

über die öffentliche Bestellung und Vereidigung als Sachverständiger
für die Einreihung von Rindfleisch/Schweinehälften in Handelsklassen

und für die Gewichtsfeststellung gemäß § 14 c des Vieh- und Fleischgesetzes

Herr/Frau:

geboren am:

wurde heute auf die Aufgaben und Pflichten eines Sachverständigen sowie auf die Bedeutung des Eides hingewiesen.

Ihm/Ihr wurde die folgende Eidesformel vorgesprochen:

„Sie schwören, daß Sie die Aufgaben und Pflichten eines öffentlich bestellten Sachverständigen gewissenhaft
erfüllen und Ihre Tätigkeit nach bestem Wissen und Gewissen ausüben werden."

Der/Die Sachverständige antwortete hierauf:

„Ich schwöre es."

Ihm/Ihr wird der Sachverständigenausweis übersandt.

Gelesen und unterschrieben

(Vor- und Zuname)

(Der Beauftragte des Landesamtes)


